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Aufgaben der Funktion „Obmänner jeder Gartenanlage“ im erweiterten 
Vorstand  (§6 Satzung des Kleingärtner- und Siedlungsverein Dortelweil e.V.) 
 
Die u.s. Aufgaben werden von den Obfrauen oder Obmänner für die Ihnen zugeordnete 
Gartenanlage gewährleistet. Der Obfrauen und Obmänner vertreten sich gegenseitig in den 
Aufgaben bei Abwesenheiten. 
 
 
Dokument beschlossen durch den geschäftsführenden Vorstand am 29.01.2025 

 
 
Aufgaben „Obmänner“ laut Satzung des KGSV - Auszug: 
 

• Folgende Aufgaben sind laut Satzung des KGSV schriftlich bestimmt: 

 

- §6 Teilnahme an den Aufgaben und Sitzungen als Mitglied des erweiterten Vorstands 

- §11 Aufsicht und Überwachung  der von dem Verein verwalteten Gartenanlage in 

Abstimmung mit dem Vorstand 

- §11 Für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Vereinsanlagen, unter Berücksichtigung 

von Satzung, BKleingG, Vorstandsbeschlüssen und der anderen vertraglichen und 

gesetzlichen Vorgaben, aktiv zu sorgen 

- §11 Schlichtung von entstehenden Streitigkeiten in den Gartenanlagen 

- §11 Sichtung und Entgegennahme von Meldungen der Mitglieder zu den Themenkreisen, 

notwendige Reparaturen, Missstände und sonstige Unzuträglichkeiten 

- §11 Regelmäßige Mitteilung über den Status der Bearbeitungen der Obfrauen/Obmänner zu 

o.s. Aufgaben gemäß §11 an den geschäftsführenden Vorstand 

 

 

• Substantiierung der Aufgaben der „Obmänner“: 

 

Vorstandsarbeit u.a.  

a. Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen/Begehungen des erweiterten Vorstands und 

den Mitgliederversammlungen 

b. Identifizierung relevanter Themen und Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung im 

erweiterten Vorstand unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen und vertraglichen 

Rahmenbedingungen 

c. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Nachbereitung der Vorstandssitzungen und 
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Mitgliederversammlungen durch Recherche und Aufbereitung relevanter Themen 

d. Die regelmäßige, geordnete Information/Mitteilung über den Status der Bearbeitungen der 

Obfrauen/Obmänner zu o.s. Aufgaben gemäß §11 an den geschäftsführenden Vorstand 

erfolgt durch diese zeitnah per Messengerdienst (derzeit Signal) 

 

 

Abgrenzung zu Aufgaben anderer Funktionen, nicht in den Aufgaben der Obfrauen/Obmänner 

angesiedelt: 

 

• Entscheidungen für, gegen oder über Mitglieder, diese sind Aufgabe des Vorstands ggf. der 

Mitgliederversammlung gemäß Satzung 


